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RS Vwgh 1990/3/5 89/15/0014
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1990

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

ABGB §472;

ABGB §509;

GebG 1957 §33 TP5;

GebG 1957 §33 TP9;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 253;

Rechtssatz

Wird eine zur Nutzung überlassene Wohnung nach dem Willen der Vertragsparteien nicht zur Befriedigung eines

Wohnbedürfnisses des Nutzungsberechtigten, sondern zur Erzielung von Erträgnissen verwendet, spricht dies

eindeutig für eine Qualifikation des Rechtsverhältnisses als Fruchtgenußrecht.
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